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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XXXIX. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LIX. Jahrgang.

Mr. *. Basel, 18. Februar. 1893.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor : Oberst von Elgger.

Inhalt: Ein Rekrutenaufgebot.— Angriff und Verteidigung moderner Panzer-Befestigungen. — v. Brunn: Die
Ausbildung der Infanterie im Schiessen. — Eidgenossenschaft: Kommandoübertragungen und Versetzungen in der
Armee. Über den Munitionsverkauf. Truppenversicherung. Über den Vorfall auf Fort Bäzberg. Aufgabe und
Situation der schweizerischen Armee. Dienstjubiläum. Altdorf : Wunsch nach Benützung der dortigen Kaserne.
Uri: Über einen Vertrag. Genfer Winkelriedstiftung. — Ausland: Frankreich: Radfahrer. Zollkrieg

Ein Rekrotenaufgebot.

Eine Denkschrift, welche 1891 dem Chef des

eidg. Militär-Departements eingereicht wurde,
hebt die Notwendigkeit einer einheitlichen Armee

hervor und bespricht die Mittel, zu derselben zu

gelangen. Überdies wird der Vorschlag
gemacht, den Rekrutenunterricht auf 3 Jahre zu

verteilen. Für diese Zeit sollen aus den Rekruten
besondere Truppenkörper gebildet werden. Diese

könnte man im Falle der Notwendigkeit einer

längern Grenzbesetzung leichter andauernd unter
den Waffen behalten, als die Bataillone des

Auszuges, welche in den altern Jahrgängen bereits

viele Familienväter zählen. Die Anregungen
haben zwar in dem massgebenden Kreise wenig

Anklang gefunden, gleichwohl dürften dieselben

jetzt, wo die Reorganisation der Armee auf der

Tagesordnung steht, einiges Interesse bieten.

Die ganze Denkschrift hier abzudrucken, würde

zu weit führen. Wir wollen uns daher darauf
beschränken, die Rekapitulation folgen zu lassen.

Diese sagt:
1. Die Schweiz bedarf bei Ausbruch des nächsten

Krieges eines kräftigen Wehrwesens; zu
einem solchen ist eine einheitliche Leitung die
erste Bedingung.

2. Die Centralleitung darf nicht blos auf den

guten Willen von 25 Militär-Direktoren der
Kantone angewiesen sein; sie muss befehlen und
ihren Weisungen Nachdruck geben können. Dieses

ist gegenwärtig nicht der Fall. Aus diesem

Grunde ist Prüfung der Frage : auf welche Weise

kann die Schweiz zu „einer Armee*
kommen? sehr wichtig.

3. Die Mittel zu diesem Zwecke sind :

a. Man verwandelt nach und nach die Truppen

der Kantone in Truppen des Bundes, indem
man das Verfügungsrecht der Kantone über die
Truppen mehr und mehr beschränkt.

b. Man schafft eine kleine Bundesarmee, welche
man in der Folge vermehrt und die kantonalen
Kontingente absorbieren lässt.

Ad a. Dieser Weg, welcher bisher befolgt
wurde, führt sehr langsam zum Ziele.

Ad b. Es lässt sich nicht annehmen, dass die
Räte auf einen solchen Antrag eingehen würden.

4. Auf einem Umwege dürfte sich das Ziel
rascher erreichen lassen. Zu diesem Zwecke wird
beantragt :

a. Die Dragoner, sämtliche Artillerie und die
Schützenbataillone iu Truppen des Bundes zu
verwandeln, welche sich nach Art. 20 der
Militär-Organisation rekrutieren.

b. Schaffung eines Rekrutenaufgebots aus den

jüngsten Jahrgängen.

5. Beide Vorschläge lassen sich wohl begründen

und zwar der erste mit der Schwierigkeit,
die Spezialwaffeu in den Kantonen aufzubringen
und der Notwendigkeit, die taktischen Einheiten
der Kantone auf eine annähernd gleiche Stärke
zu bringen. Der zweite mit der Notwendigkeit,
den Rekrutenunterricht auf 3 Jahre zu verteilen
und zwar das erste Jahr als Vorbereitung, das

zweite die eigentliche Rekrutenschule und das

dritte als Wiederholung und Erweiterung des

Unterrichts.

5. Eine Verlängerung des Unterrichts ist sehr

wünschenswert, aber sie ist keine Bedingung, von
welcher man die Dreiteilung des Rekrutenunterrichts

abhängig machen darf.


	...

